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BESCHLUSSVORLAGE 
 
Fachamt/Antragsteller/in Datum Drucksachen-Nr.: - AZ: 
 

Stabsstelle Wirtschaftsförderung 11.03.2025 1418/25 - I/441  

 
 
Beratungsfolge: 

Gremium Sitzungsdatum Top Abst. Ergebnis 

Magistrat 17.03.2025   

Finanz- und Wirtschaftsausschuss 18.03.2025   

Stadtverordnetenversammlung 03.04.2025   

 
 
Betreff: 
 
Änderung des Gesellschaftervertrags der Science Center Wetzlar gGmbH 
 
 
Anlage/n: 
 
- Beschluss des Aufsichtsrates der SEG vom 10.03.2025 
- Entwurf des geänderten Gesellschaftervertrages der Science Center Wetzlar gGmbH 
 
 
Beschluss: 
 
Dem Eintritt der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) als Gesellschafterin der Science 
Center Wetzlar gGmbH wird auf Basis des Beschlusses der SEG vom 10.03.2025 
zugestimmt. 
 
 
 
Wetzlar, den 11.03.2025                                   gez. Viertelhausen   
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Begründung: 
 
Bislang sind der Verein Viseum Wetzlar e.V. mit einem Anteil von 80% und die Stadt 
Wetzlar mit einem Anteil von 20% Gesellschafter der Science Center Wetzlar gGmbH. 
 
Zur Umsetzung des Science Centers in den neuen Domhöfen ist, unabhängig von der 
Förderung des Landes Hessen, eine privatwirtschaftliche Finanzierung durch die 
Sparkasse Wetzlar und die Volksbank Mittelhessen vorgesehen. Die Gespräche zur 
Darlehensgewährung werden derzeit durch die Beteiligten geführt und können finalisiert 
werden. 
 
Zur Besicherung des Darlehens wird seitens der Banken eine Absicherung durch die Stadt 
Wetzlar erwartet. Diese Absicherung kann nach Maßgabe des Regierungspräsidiums 
Gießen nur für städtische Teile bzw. für 100%ige Tochterunternehmen der Stadt 
angegeben werden. 
 
Um die Finanzierung des Science Centers und die Absicherung des Darlehens 
sicherzustellen, soll die Gesellschafterstruktur wie folgt neu gegliedert werden: 
 

 Verein Viseum Wetzlar e. V.: 10% (vorher 80%) 

 Stadt Wetzlar:                                   20% (vorher 20%) 

 Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG): 70% (vorher   0%) 

  

Für die Umsetzung wird der Ankauf von 70 % des Stammkapitals (17.500 €) als künftige 
Einlage der SEG vorbereitet. Ein Notartermin zur Änderung des Gesellschaftervertrages 
ist bereits anberaumt. 

Der Beschluss erfolgte in der Aufsichtsratssitzung der SEG am 10.03.2025. 

Die Anzeige nach § 127a HGO beim RP erfolgt auf Basis des Beschlusses des 
Aufsichtsrates.  
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